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798 Pastoralfälle.
sich eine Neukonstituierung oder Neuwahl, deren Vornahme
Vvor Ablauf des gesetzlıchen Dezenniums und außerhalb der
Synode nıcht bsolut deshalb ungultıg ıst, un sıch nıcht
»Ine Substitution handelt, begıinnt für das neukonsti-
ulerte Richter- und Fxamınatorenkollegium ein Dezen-
nıum ohne Rücksicht darauf, ob das vorangehende beendet ist
oder nıcht Mıt anderen Worten: die Substitution, W1e s1e Che-
odı un appello vorgeschwebt haben mas, findet nıcht 1DSO
lure sSta vielmehr ist der Wortlaut des bischöflichen Dekretes
dafür maßgebend, ob eine Substitution oder 1ne Neuwahl VOI-

1eg Handelt sich eine Substitution, annn verbleiben
türlıch die Ersatzmänner 1m mte bis Einde des Urc die-
Jjenıgen begonnenen Dezenn1iums, deren Stelle sS1e etireten
sind; handelt siıch dagegen eine Neuwahl, ann begıinnt
Tür die Neugewählten eiIN Dezennium, mas das Orall-

gehende beendet sein oder nıcht Die Dezennien sınd qalso nıcht
absolut, sondern I1LUL relatıv VO KRechte 1ixlert.

Nach allen diesen Ausführungen stehen dıe beıden eingangs
bruchstückweise mıtgeteilten Dekrete mıt den Vorschriften des
Kodex nıcht 1m inklang; s1e sınd ZWar gultig, aber nıchts-
destoweniger sind sS1e unerlaubt

Marburg d. Drau. Prof Dr II Moicnik.

(Aufnahme Von Verheirateten in eine religiöse Genossen-
schaft.) Nachfolgender Kall wurde ZU  — Beurteilung vorgelegt
Eın Osterreichisches L,.hepaar hatte bel einem Osterreichischen
Zivilgericht 1ne sogenannte einverständliche Scheidung seliner
Ehe aussprechen lassen. Nun wıll der Mann als Laı:enbruder
In eine religiöse Genossenschaft eıntreten. rage Steht der ANF-
nahme in das Noviziat der Can 342, 1n. 1: entgegen (invalide
qd novıcl1atum admıttuntur CONJUX durante matrımonilo0) ?
Zunächst ist der Sprachgebrauch festzustellen: Scheidung heißt
(1Im Gegensatz ZU eutschen Recht) ach Osterreichischem
Recht (a G.- 103 {T.) sovlıel als separatıo thoro et

nıcht Auflösung des Ehebandes. Diese Scheidung kann,
KEinverständnis der Eheleute vorausgesetzt, ohne Erforschung der
Gründe dauernd bewilligt werden. Kann lNUu. ein olcher dau-
ernd, einverständlich geschledener Gatte Z Noviziat zugelas-
SC  w werden? eın. Can 342, N. 1: sagt Ja ausdrücklich, daß in
Verheirateter durante matrımonio ZU NoviIiziat nıcht ugelas-
SC  e} werden darftf. DIie Ehe aber dauert TOTLZ dieser einverständ-
lichen Scheidung unbestritten fort Dann muß INa  ; en,
daß sıch ler bloß eine. büurgerliche (keine kirchliche)separatıo thoro et handelt Beli einer kirchlichen -
paratıo thoro et wollen einige Kanonisten allerdings
unter gewlssen Voraussetzungen eine Ausnahme machen. Nach



Aufnahme VOo  - Verheirateten ın ine rel. Genossenschaft. 799
Can. 1129 hat beı Ehebruch eines Gatten der andere, nicht-
schuldıge (Gatte das Recht, dauernd die eNelıche Gemeinschaft
aufzugeben. In diesem ıll I1a  j ıhm auch den Eintritt 1in
eine religıöse Genossenschaft gestatien. Can 1130 sagt, daß der
niıchtschuldiıge Gatte den schuldıgen wıeder aufnehmen, bezle-
hungsweılse zurückrufen kann, außer hatte erselbe miıt Yr
stimmung des Eirsteren einen mıt dem estian unvereinbaren
an ergriffen. Daraus schlıeßt all, daß auch der schuldige
Teıl miıt Zustimmung des nichtschuldigen iın eine relig1öse Ge-
nossenschaft eintreten könne. 1€. uüber dıe Ta Ferdinand
Schönsteiner, TUNATL1 des ÖOÖrdensrechtes, 1930, 264 Doch
ist begreiflicherweıse auch in diıesen Fällen große Vorsicht not-
wendig. Die klösterliıchen Oberen werden klug handeln, WEe1illl

s1e, Wortlaut Pa  es  altend, auch in diesen Fällen eiıne papst-
lıche Dıspensatiıon nachsuchen. Sıe werden hıebel auf manche
Vorsichtsmaßregeln aufmerksam gemacht werden. 1€. aber
ledigliıch ıne einverständliche weltliche Separatıon VOT, ist
unbedingt eın apostolisches Indult notwendiıg. Im der DIs-
pensatıon wıird praktısch verlangt, daß auch der andere 'Teıl ın
eine relig1öse Genossenschaft eintriıtt, oder sonst ın der
lebend, das Gelübde der Keuschheıt ablegt. Auch dıe Susten-
tationsfrage des in der Welt zurückbleibenden Gatten wird
regeln se1ln, soll nıcht das Kloster späteren unangenehmen
Streitigkeiten ausgesetzt se1IN.

TAaz Proff Dr Haring.

(Jejunium als sakramentale e Folgender praktischer
Fall soll durch dıe Lösung der beıden daran sıch aNSC.  1eben-
den Fragen zwel verschiedenen Zwecken dıenen. Es sollen hıe-
durch beleuchtet werden erstens jene allgemeinen Prinzipien,
welche in den ehrbüchern der Moral sıch gewöhnliıch ZUSaIlll-

mengefaßt finden unter dem 'Tıtel ‚„De modo oblıgatıonem le-
Sum adimplendi” (vgl Prümmer, Man theol tom L,
M, 221 S5S., und Noldıin, De princ., 171 SS.), zweitens jene be-
sonderen Prinzipien, deren Betre{ff ist ‚„‚De oblıgatione 1Impo-
nendı poenıtentiam sacramentalem convenientem‘“ (vgl Prüm-

und Noldin, De SAaCTAN.,,MerT, O cıt tom ILL, K 394 SS.,
I1l. 299 SS.) Unser Fall, den WIT 1n Rücksicht qauf die gelten-
den ‚partikularrechtlichen Fastenbestimmungen innerhalb des
Deutschen Reıiches sıch abspıelen lassen, stellt sıch als Kom-
bination VO füuünf Einzelfällen dar und lautet:

Der Kaufmann allıdus legte 28081 zweıten Sonntag ach
Ostern seine Jahresbeichte ah un klagte sich auch dar-
über Aa daß öfters UTC Unmäßigkeit 1 Eissen un Irın-
ken sich versündigt und daß nıe die kırchlichen Fasten-
und Abstinenzgebote sich gekummert habe Da laubte Nun

Rigı1dus, eın Beichtvater, ihm ohne weıteres als Sanz entspre-


